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Ansbach, 29.11.2022 

8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuendettel-
sau und Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 38 „Erweiterung So-
larpark Mausendorf“ 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Frau Doll, 

aus landwirtschaftlicher Sicht nehmen wir wie folg Stellung: 
 
Gegen die vorgestellten Planungen der Gemeinde Neuendettelsau beste-
hen keine Einwände. 
 
Wir bitten die folgenden Hinweise zu berücksichtigen: 
 
Zur Einzäunung/Eingrünung verweisen wir auf die vorgeschriebenen ge-
setzlichen Anforderungen (AG BGB). 
 
Angrenzende Feldwege müssen uneingeschränkt nutzbar bleiben. 
 
Immissionen (insbesondere Staub), die bei der ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen entstehen, 
sind zu dulden. 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs verweisen wir auf das Gebot des 
sparsamen Umgangs mit landwirtschaftlicher Fläche (§ 1a Abs. 2 BauGB). 
Unsere Forderung - Ausgleichsmaßnahme sollten ausschließlich auf dem 
Planungsgebiet stattfinden - ist erfüllt. 
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Zu o.g. Planungen nimmt das AELF Ansbach, Bereich Forsten wie folgt 
Stellung: 
 
An das Planungsgebiet grenzt an zwei Stellen jeweils Wald im Sinne von 
Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) an. In südwestlicher 
Richtung ist dies das Waldgrundstück Fl.Nr. 434, Gemarkung Aich. Hierbei 
handelt es sich um einen älteren Mischwald aus Kiefer und Eiche, der auf 
Teilflächen bereits Verjüngung der Baumarten Tanne, Lärche und Kiefer 
aufweist. Südöstlich an das Plangebiet grenzt das Waldgrundstück Fl.Nr. 
888 Gemarkung Aich an, auf dem ein älterer Mischwald aus vorwiegend 
Kiefer mit einzelner Birke sowie Eiche, Birke und Kiefer im Unter- und Zwi- 
schenstand stockt. Unter den gegebenen Wuchsbedingungen erreichen 
diese Wälder Baumhöhen von ca. 25 m. 
 
Wir begrüßen es, dass im Rahmen der Planungen mit der Baugrenze so- 
wie der Umzäunung jeweils ein Abstand von 25 m zu diesen Wäldern ein- 
gehalten wird und diese Abstandsflächen für die Anlage der Ausgleichsflä- 
chen A1 und A2 Verwendung finden. 
 
Das Risiko von Einwirkungen durch umfallende Bäume auf die künftige PV- 
Anlage schätzen wir daher als sehr gering ein. Für die Waldbewirtschafter 
bleibt das Haftungsrisiko sowie ein erhöhter Aufwand für die Bewirtschaf- 
tung und Verkehrssicherung aus unserer Sicht überschaubar. 
 
Da auf der Anlage nicht mit dem ständigen Aufenthalt von Personen zu 
rechnen ist, ist auch eine Gefährdung von Leib und Leben durch Baumwurf 
als sehr gering einzuschätzen. 
 
Auswirkungen auf den Wald werden aufgrund der ausreichenden Abstände 
nicht erwartet. 
 
Die an die Waldflächen angrenzenden Wege müssen während des Baues 
und des Betriebs der künftigen PV-Anlage auch weiterhin für die Waldbe- 
wirtschaftung nutzbar bleiben. 
 
Von Seiten des Bereichs Forsten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Ansbach bestehen daher keine Einwände gegen den oben ge- 
nannten Bebauungsplan mit paralleler Änderung des Flächennutzungs- 
plans. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Reinhold Schmidt
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

Abteilung B - Koordination Bauleitplanung 

Tel.: 089/2114-356 von 8 bis 12 Uhr 

Fax: 089/2114-407 

beteiligung@blfd.bayern.de 

  

 

 

BAYERISCHES LANDESAMT 

FÜR DENKMALPFLEGE 
– 

Dienststelle München: 

Hofgraben 4 
80539 München  
Postfach 10 02 03 
80076 München 
– 

Tel.: 089 2114-0 

Fax: 089 2114-300 
– 
www.blfd.bayern.de 
– 
Bayerische Landesbank München 

IBAN DE75 7005 0000 0001 1903 15 

BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 

Gde. Neuendettelsau, Lkr. Ansbach: Bebauungsplan Nr. 38 „Erweiterung Solarpark 
Mausendorf“ und 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 

Zuständiger Gebietsreferent: 

Bodendenkmalpflege: Herr Dr. Christoph Lobinger 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Die Annahme, dass durch die Lage des Bodendenkmals 5-6630-0017 dieses von der 

Planung nicht beeinträchtigt wird, kann aus denkmalfachlicher Sicht nicht geteilt 

werden. Bei diesem Bodendenkmal handelt es sich um eine Lesefundstelle von 

neolithischen, ggf. mesolithischen Silices. Die genaue Ausdehnung der 

steinzeitlichen Siedlung ist jedoch unklar und kann sich sehr wohl in das Plangebiet 

erstrecken.   

Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu 

vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art 

Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH 
Gudrun Doll 
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91438 Bad Windsheim 
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einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. Dementsprechend ist aufgeführte Meldepflicht 

nach Art. 8 BayDSchG nicht ausreichend. Wir bitten Sie deshalb, stattdessen 

folgenden Text in die textlichen Hinweise auf dem Lageplan und ggf. in den 

Umweltbericht zu übernehmen: 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Bereich des Bebauungsplanes ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren 

gegebenenfalls die fachlichen Anforderungen formulieren. Der Erteilung der 

Erlaubnis unter nachfolgenden fachlichen Nebenbestimmungen kann aus 

denkmalfachlicher Sicht nur zugestimmt werden, wenn der zudem 

Vorhabenträger/Antragsteller nachweist, dass im Rahmen einer vertraglichen 

Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern, vertreten durch die Untere 

Denkmalschutzbehörde, die Tiefenlockerung des Bodens im Zuge des Rückbaus der 

Anlage – und im Falle einer Feststellung von im Plangebiet vorhandenen 

Bodendenkmälern – dauerhaft ausgeschlossen wird.  

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte 

Rechtsauffassung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von 

(Boden-) Denkmälern entnehmen Sie bitte dem Vollzugsschreiben des StMBW vom 

09.03.2016  

(https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzug

sschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf) sowie unserer Homepage  

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtlic

he_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf 

(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern). 

In Umsetzung der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

(Entscheidung vom 22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-VII-07, juris / NVwZ 2008, 1234-1236 

[bestätigt durch die nachgehenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 

4. November 2008, Az.: 1 BvR 2296/08 & 1 BvR 2351/08, n. v.]) wird dringend 

angeregt, aus städtebaulichen Gründen geeignete Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 

BauGB (z. B. nach Nummern 2, 9, 10, 11, 15, 20 [Bodendenkmal als „Archiv des 

Bodens“]) vorzunehmen. 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzugsschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzugsschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtliche_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtliche_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf
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Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig. 

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.  
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Landesbund für Vogelschutz 

in Bayern e.V. (LBV) 

Verband für Arten- und  

Biotopschutz 

Vorsitzender: Dr. Norbert Schäffer  

Sitz: Hilpoltstein 

Gemeinnütziger, nach §63 BNatSchG     

anerkannter Naturschutzverband  

Amtsgericht Nürnberg 

VR 20103 

USt-IdNr.: DE 188861816 

(§27a Umsatzsteuergesetz) 

Sparkasse Mittelfranken Süd 

IBAN: DE47 7645 0000 0240 0118 33 

BIC: BYLADEM1SRS 

Raiffeisen – meine Bank eG 

IBAN: DE04 7606 9449 0008 9590 05 

BIC: GENODEF1FYS 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Erweiterung Solarpark Mausendorf“ 
Gemeinde Neuendettelsau 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung. Der LBV hat keine grundsätzlichen Einwände gegen den 

Bebauungsplan. Folgende Anmerkungen:  

• Um die Flächen unter den PV-Anlagen naturschutzfachlich zu gestalten, sollten innerhalb der 

einzelnen Abschnitte für die Hühner 30 % ausgezäunt werden. Dadurch wird Insekten und 

anderen Tieren eine Rückzugsmöglichkeit gegeben und mehr Insekten und Pflanzen können 

ihren Entwicklungszyklus abschließen. Diese Bracheflächen können bei jedem Durchgang 

wechseln. Auf den Großteil der Auslaufflächen der Hühner wird sich durch das artspezifische 

Verhalten der Tiere wahrscheinlich keine artenreiche (Tiere und Pflanzen) extensive Wiese 

entwickeln können.  

• Weitere Empfehlungen zur Förderung von Artenvielfalt: Neuanlage von Biotopelementen wie 

Lesesteinhaufen und Totholzstrukturen in den Ausgleichsflächen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Katharina Zeilinger 

LBV - Ansbach 

Kreisgruppe Ansbach 

Pfarrstraße 11 

91522 Ansbach 

Telefon: 09174 / 47 75 0 

Telefax: 09174 / 47 75 70 75 

ansbach@lbv.de | www.lbv.de 
 
Katharina Zeilinger 

E-Mail: katharina.zeilinger@lbv.de 

 

 

LBV | Pfarrstraße 11 | 91522 Ansbach 

 

Härtfelder IT GmbH 

Eisenbahnstraße 1 

91438 Bad Windsheim 

9.12.2022 











 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Gemeinde Neuendettelsau 
Johann-Flierl-Str. 19 
91564 Neuendettelsau 
  
  
 
 
 
 
Ihr Zeichen:    Kontakt: Fr. Maag Datum: 17.11.2022 
Unser Zeichen: 610.2 E-Mail: kmaag@reckenberg-gruppe.de Telefon: 09831/6781-4312 
 
 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuendettelsau sowie Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 38 Sondergebiet „Erweiterung Solarpark Mausendorf“ 
hier: Stellungnahme des ZV als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf vom 26.09.2022 
zu Ihrem Schreiben vom 04.11.2022 
Vorgangsnr. 2022-353 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe (ZV-RBG) hat von Ihrem o. g. Schreiben samt 
Anlagen Kenntnis genommen.  
 
Für den vom Flächennutzungsplan und Bebauungsplan betroffenen Bereich ist keine Trink- und 
Löschwasserversorgung vorgesehen. 
 
Im nord-westlichen Bereich der Fl.-Nr. 891 Gem. Aich befindet sich die Fernwasserleitung GGG 250 Mausendorf-
Weißenbronn.  
Im Bereich des Schutzstreifens (beidseitig je 3 m, gesamt 6 m) ist keinerlei Bebauung zugelassen und dürfen keine 
Arbeiten stattfinden, die Auswirkungen auf die Wasserleitung haben.  
Auch muss die Zugänglichkeit zu unseren Anlagen jederzeit gewährleistet sein 
 
Vor Beginn jeglicher Bautätigkeiten im Bereich der Leitung ist der ZV-RBG zwingend zu informieren und durch die 
bauausführende Firma die Einholung einer gebührenpflichtigen Planauskunft einzuholen. Die Planung muss in 
Abstimmung mit dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe erfolgen, hierzu bitten wir 
Sie uns zu kontaktieren. 
 
Die Planauskunft ist spätestens 10 Werktage vor Baubeginn auf unserer Internetseite (http://reckenberg-
gruppe.de/planauskunft/) oder unter E-Mail instruktionen@reckenberg-gruppe.de anzufordern. 
 
Bei vorgesehenen Baumpflanzungen im Bereich der Rohrleitungen ist nach dem DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt 
GW 125  
„Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. Bei  
unterschreiten dieses Abstandes ist seitens des Pflanzenden ein entsprechender Wurzelschutz einzubauen. 
 
 
 



Unter Beachtung und Einhaltung der oben genannten Angaben bestehen gegen die 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuendettelsau sowie Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 38 für das Sondergebiet „Erweiterung Solarpark Mausendorf“ seitens des ZV-RBG keine 
Einwände. 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. i. A. Katrin Maag 




















